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Die landrätliche Justizkommission

zum Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 26. August 2014

zum

Verpflichtungskredit und Nachtragskredit für die Entschädigung der Korporation Uri für das 
Reussdeltagebiet

beantragt dem Landrat, 
folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Landrat nimmt den Entwurf der öffentlichen Urkunde über die Errichtung von 
Personaldienstbarkeiten zwischen dem Kanton Uri und der Korporation Uri zur Kenntnis.

2. Für die Entschädigung der Korporation Uri für das Reussdeltagebiet wird ein mittelbar 
gebundener Verpflichtungskredit in der Höhe von 1'745'305 Franken bewilligt. 

3. Der Landrat stellt fest, dass es sich bei den jährlich auszuzahlenden Tranchen, die sich 
auf den vorliegenden Verpflichtungskredit und auf den abzuschliessenden 
Personaldienstbarkeitsvertrag stützen, um Ausgaben handelt, die wertmässig und 
zeitlich zwingend vorgeschrieben sind, sodass die künftigen Zahlungen ohne erneuten 
Budgetkredit des Landrats zu leisten sind.

4. Nachtragskredit: Siehe Antrag Finanzkommission vom 30. September 2014.
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